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RS OGH 1975/1/14 8Ob266/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1975

Norm

ABGB §1009

Rechtssatz

Zur ordnungsgemäßen Besorgung der Geschäfte des Machtgebers gehört es auch, diesem die Begünstigungen zu

wahren, die ihm auf Grund gesetzlicher Vorschriften zustehen (hier Gebührenbefreiung für Kleinwohnungsbau).
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